
 

 Z:Anmeldungen/Anmeldungen der 5. Klassen/Anschreiben Eltern  

 
 
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
des neuen 5. Jahrganges 
 

                                                 48527 Nordhorn 
Taunusstraße 6 

                                               05921 8029-0 
                                                05921 802929 

                                  fvs-obs@schulen-noh.de 
April 2020   

 

Anmeldung  für die Klasse 5 – Oberschule 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr ist für Ihre Tochter oder Ihren Sohn mit einem Schulwechsel verbunden.  
Wir freuen uns auf eine gemeinsame und erfolgreiche Schulzeit für Ihr Kind.  
 
Das Kollegium der Freiherr-vom-Stein Oberschule bereitet den Start in das neue Schuljahr vor 
und bittet Sie für die Anmeldung Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes an unserer Schule folgende 
Hinweise zu beachten: 
 

1. Anmeldeverfahren: 
Aufgrund der besonderen Situation durch die Coronakrise, bitten wir Sie, auf ein per-
sönliches Erscheinen in der Schule für die Anmeldung Ihres Kindes zu verzichten. Sie 
können die vollständigen Anmeldeunterlagen (s.u.) einfach in den Postkasten der 
Schule werfen oder per Post  
 

bis spätestens Sa, 9.5.2020 
 
an folgende Adresse schicken: 

Freiherr-vom-Stein Oberschule 
Taunusstr. 6 
48527 Nordhorn 
 
Bei Fragen zur Anmeldung können Sie telefonisch mit den Schulsekretärinnen Kon-
takt aufnehmen. Tel.: 05921-80290 
 

 
2. Anmeldeunterlagen 

 
Bitte geben Sie die folgenden Anmeldeunterlagen nur als vollständiges Paket und 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben ab. 

 
• Anmeldebogen (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) 
• Schulbuchausleihe (ausgefüllter Bogen oder über die Online-Anmeldung unter 

www.fvs-obs.de  
• Kopie des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 
• Kopie der Geburtsurkunde des Kindes 
• Kopie über den Nachweis des Impfschutzes gegen Masern (Impfausweis oder sonsti-

ger Nachweis) 
• Kopie des Nachweises über den Leistungsbezug (notwendig für die Schulbuchaus-

leihe)  
 

http://www.fvs-obs.de/


3. Ganztagsschule: (Mo-Do) 
 
Unsere Schule ist eine teilgebundene Ganztagsschule. An zwei Tagen muss ihr Kind 
bis 15.30 Uhr in der Schule bleiben (s. Flyer). An den beiden anderen Tagen kann ihr 
Kind aus dem Ganztagsangebot der Schule Hausaufgabenbetreuung, Übermittagbe-
treuung sowie Arbeitsgemeinschaften (AG) auswählen (siehe AG-Info zu Beginn des 
Schuljahres). Ihr Kind kann an allen Tagen in der Schule über eine Anmeldung zum 
Mittagessen über den Caterer Mahlzeit essen oder auch Essen von zu Hause mitbrin-
gen. 
 
Schulbücher: 
Die Bücher werden den Schülern leihweise gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. Wir 
bitten Sie das entsprechende Entgelt für die Schulbuchausleihe im Vorfeld auf das an-
gegebene Konto zu überweisen. Unser Schulassistent wird Sie bei der Anmeldung 
gerne telefonisch oder per E-Mail beraten:  
Tel.: 05921-802914   
E-Mail: hvr@hrs-noh.net  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite  
www.fvs-obs.de. 
 
Denken Sie bitte daran, gegebenenfalls eine Kopie Ihres Leistungsbescheides den 
Anmeldeunterlagen hinzuzufügen. 

 
 
 
 

4. Schulplaner:  
 
Unser Schulplaner 2020/2021 muss aus organisatorischen Gründen von allen Schü-
lern verbindlich angeschafft werden. Die Ausgabe erfolgt durch die Klassenlehrer/in-
nen. 
 

5. An den ersten Schultagen haben Ihre Kinder keinen Unterricht nach Stundenplan, son-
dern schwerpunktmäßig Klassenlehrerunterricht bis 12.25 Uhr. 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
 
Eine gemeinsame Einschulungsfeier kann aus gegebenem Anlass leider nicht 
stattfinden.  
Der geplante Unterrichtsbeginn für die neuen Schüler/innen der Freiherr-vom-
Stein Oberschule ist im Schuljahr 2020/21 am Donnerstag, 27.08.2020. 
Der genaue Zeitpunkt und weitere Informationen zum Ablauf der Einschulung werden 
Ihnen rechtzeitig über die Grundschulen bekanntgegeben.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Brandt-Lattka 
Schulleitung 
 
 
 



 
 

Anmeldebogen 
 

Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 

Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  

Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der 

Erhebung dieser Daten zu informieren. Diese Informationen finden Sie in Papierform im Sekretariat in der 

Info-Mappe zum Schulstart. 

 

Angaben zum Schulkind 

Vor- und Nachname  

Geschlecht    männlich    weiblich 

Geburtstag und Geburtsort (Land)  

Staatsangehörigkeit  

Herkunftssprache/Verkehrssprache 

(Sprache innerhalb der Familie 

 

Einreisedatum  

Konfession  evangelisch  katholisch  sonstiges: 

Teilnahme am Religionsunterricht   ja    nein 

Anschrift: 

- Straße, Haus-Nr. 

- PLZ, Ort 

- Telefon 

 

Fahrschüler:   ja    nein 

Lese-Rechtschreib-Schwäche, 

Dyskalkulie 

  ja    nein 

  ja    nein 

Sonderpädagogischer 

Unterstützungsbedarf (LE,ESE,HÖ,SE,SP,KM) 

  ja    nein  

Förderschwerpunkt:____________________ 

Schwimmfähigkeit  schwimmsicher, Abzeichen:  Bronze  Silber  Gold 

 Nichtschwimmer 

Liegen für den Schulbereich 

bedeutsame Erkrankungen oder 

Behinderungen vor? 

  ja 

Welche?__________________ 

  nein 

Schulwechsel 

Datum   

Jahr der Einschulung (Grundschule)  

Grundschulbesuch   ja    nein 

Name der vorherigen Schule (Klasse)  

Masernschutz 

Nachweis gemäß § 20 Absatz 9 
Infektionsschutzgesetz i. V. m. 

Masernschutzgesetz 

Impfausweis       ja 
Ärztliche Bescheinigung      ja 

Einlegekarte aus den Untersuchungsheften   ja 

Bescheinigung einer anderen staatlichen  

Stelle oder Einrichtung      ja 



Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Vor- und Nachname und der Mutter   

Anschrift (falls abweichend) 

- Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

- Telefon / Handy* 

- E-Mail* 

 

Vor- und Nachname des Vaters  

Anschrift (falls abweichend) 

- Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

- Telefon / Handy* 

- E-Mail* 

 

Erreichbarkeit in Notfällen  

Angaben zur Sorgeberechtigung 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in 

denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 

1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer 

Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam 

ausgeübt. 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche 

Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. 

Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen 

Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?  ja    nein 

Erfolgte die Vorlage einer 

Sorgerechtserklärung des Kindesvaters? 

 ja    nein 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja    nein 

Gerichtsurteil / Sorgerechtserklärung 

wurde vorgelegt: 

 ja    nein 

Einverständniserklärungen 
Die Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. 

Wir haben die Datenschutzerklärung der Freiherr-vom-Stein Oberschule zur Nutzung der schulischen 

Lernplattform IServ gelesen und erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen 

einverstanden und willigen in die Einrichtung eines entsprechenden Nutzerkontos ein. 

Wir willigen in die Veröffentlichung von Fotos und Videos auf der Schulhomepage, 

der Schülerzeitung, IServ, in Broschüren und Flyern der Schule sowie der Presse - 

ggf. mit Nennung des Namens und Klasse - ein. 

 ja    nein 

Tag der Anmeldung Unterschrift Erziehungsberechtigte/r und Schüler (ab 14) 
 

 

 

Bei den mit * gekennzeichneten Angaben handelt es sich um freiwillige Angaben. 



 

Erziehungsberechtigte und/oder Erziehungsberechtigter 
Name, Vorname                                                                                                    Unterschrift 

Anschrift, Telefon, E-Mail  Adresse 

Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 

Als Erziehungsberechtigte und/oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers 

Schülername und Vorname:
 Jahrgang / Klasse: 

2020/2021 / 

melde ich mich hiermit bei der Freiherr-vom-Stein-Oberschule verbindlich zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln im Schuljahr 2020/2021 an. 

Der Leihvertrag kommt mit der fristgerechten Zahlung des Entgelts zustande. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des Vertrages: 

Die Anmeldung und Überweisung muss bis zum 08.06.2020 erfolgen. 

– Die über das Ausleihverfahren angebotenen Lernmittel werden von der Schule an die Schülerinnen und Schüler, gegen Überweisung bis zum 

08.06.2020, am 27.08.2020  und 28.08.2020 ausgehändigt. 

– Nach Erhalt der Lernmittel sind diese auf Vorschäden zu überprüfen. Falls Vorschäden festgestellt werden, müssen diese unverzüglich der 

Schule mitgeteilt werden. 

– Die Erziehungsberechtigten sind dafür verantwortlich, dass die ausgeliehenen Lernmittel pfleglich behandelt und zu dem von der Schule fest-

gesetzten Zeitpunkt in einem unbeschädigten Zustand zurückgegeben werden.  

– Falls die Lernmittel beschädigt oder nicht fristgerecht zurückgegeben werden, so dass eine weitere Ausleihe nicht möglich ist, sind die Erzie-

hungsberechtigten zum Ersatz des Schadens in Höhe des Zeitwertes der jeweiligen Lernmittel verpflichtet 

Bescheinigung 
 
Hiermit wird bescheinigt, dass Herr / Frau _________________________Empfänger/Bewohner/Bewerber  am 01.05.2020 von:                                  
Grund: bitte ankreuzen 

□ ALG II (Hartz IV) 

□ Heim- oder Pflegekind 

□ (nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag) oder dem Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im  

Sinne des  § 9 SGB II oder des § 19 Abs. 1nd 2 SGB XII vermieden oder beseitigt wird (siehe § 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 WoGG)) 
□ Asylbewerber 

 

               _______________________________________ 

Datum    Stempel und Unterschrift der Behörde/des Amtes / der Einrichtung 
 

□ Ich bin erziehungsberechtigt für mehr als zwei schulpflichtige Kinder und beantrage  

eine Ermäßigung des Entgelts für die Ausleihe.  

 

 ________________________________               

Name des 2.Kindes    Name des 3.Kindes 

  

________________________________               

Schule/Klasse     Schule/Klasse 

 

 

 

 

 

___________________    _______________________________ 

              Datum                                                             

 

Unterschrift   

BIC:GENODEF 1NEV  IBAN: DE82 2806 9956 5600 2076 00 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Nordhorn, März 2020 

 

 

 

  
 
 
 
 
Nicht bewerteter Unterricht am Nachmittag 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Freiherr-vom-Stein Oberschule wird als eine teilgebundene Schule geführt, 
d. h., dass die Schüler des Jahrgangs 5 an zwei Nachmittagen verbindlich in der 
Schule bleiben müssen und am nicht bewerteten Unterricht teilnehmen.  
 
Jeder Schüler durchläuft an einem Nachmittag beim Klassenlehrer ein intensives 
Sozialtraining, erlernt Lern- und Arbeitstechniken und erwirbt erste Kenntnisse 
aus dem Bereich der Medienbildung.  
 
An dem zweiten Nachmittag nehmen die Schüler an einer Arbeitsgemeinschaft 
(AG) ihrer Wahl teil.  
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. Brandt-Lattka 
Schulleitung 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
des künftigen Jahrgangs 5 Oberschule 
 

Freiherr-vom-Stein Oberschule, Taunusstr. 6, 48527 Nordhorn Tel: 05921 8029-0  
Fax: 05921 8029-29 

     fvs-obs@schulen-noh.de 
www.fvs-obs.de 

 
 

 
 

 
 

 
Partnerschule 

der IdeenExpo 

2015 und 2017 



Z:Anmeldungen/Veränderungsanzeige 

 

Absender: ___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
 

 
Veränderungsanzeige - Eltern 

 
 

Bitte bei Änderungen der Tel-Nr., Namensänderung, Umzug etc. umgehend ausgefüllt 
im Sekretariat abgeben! 

 
 

Name des Kindes: ………………………………………………………. 

Klasse/Lehrkraft: ………...………....................................................... 

 

O Folgende Telefon-/Handynummern bitte löschen:  

    ………………...……...………………………………………………… 

O neue Notfall-Telefon-/Handynummern:  

    ………............................................................................................. 

O Namensänderung des Kindes/der Erziehungsberechtigten:  

    ……………………………………………….....…………..…………… 

    ...………………………………………………………...………………. 

   (bitte Kopie vom Standesamt einreichen) 

  

O Sorgerechtsänderung:  

Bitte mit speziellem Formular dem Schulsekretariat melden!  

 

O Anschriftenänderung : …….…………………………………….......... 

    ...............................................................................………………… 

    …………………………………………………………………………… 

 

O E-Mail-Änderung: ……………………………………………………… 

 

O Abmeldung von der Freiherr-vom-Stein OBS zum: 

…………………………........………......................................................  

 

Neue Schule: ………………………………………………………………. 

 

Datum: …………………… Unterschrift: …………………………………………………… 


